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Satzung
über Erlaubnisse und Gebühren

für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen der Gemeinde

Lunow-Stolzenhagen
(Sondernutzungssatzung)

Vom 16. September 2016

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-
Stolzenhagen hat aufgrund der §§ 3 Absatz 1 und 28
Absatz 2 Nummer 9 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), die
zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14,
Nr. 32, S. 23) geändert worden ist, der §§ 1, 2 und 6
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. März 2004 (GVBl. I/04, Nr. 08, S. 174), das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.
I/14, Nr. 32) geändert worden ist in Verbindung mit den
§§ 18 bis 24 des Brandenburgischen Straßengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009
(GVBl. I/09, Nr. 15, S. 358), das zuletzt durch Artikel 15
des Gesetzes vom 4. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 27) geän-
dert worden ist in Verbindung mit § 8 des Bundesfern-
straßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch
Artikel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.
I S. 1474) geändert worden ist, sowie des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl.
I S. 706) geändert worden ist, am 30. August 2016 fol-
gende Satzung beschlossen.

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt für alle dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze im Gebiet
der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen sowie für die Orts-
durchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen.

(2) Zu den Straßen gehören:

1. der Straßenkörper – das sind insbesondere Straßen-
grund, Straßenunterbau, Straßendecke, Geh- und
Radwege, Parkplätze, Brücken, Tunnel, Durchläs-
se, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Bö-
schungen, Stützmauern, Trenn-, Seiten-, Rand- und
Sicherheitsstreifen,

2. die Geh- und Radwege mit eigenem Straßenkörper,
die im Zusammenhang mit öffentlichen Straßen im

Wesentlichen mit ihnen gleich laufen,

3. der Luftraum über dem Straßenkörper,

4. der Bewuchs und das Zubehör – das sind Verkehrs-
zeichen, Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanla-
gen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit
des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger
dienen und

5. die Nebenanlagen, also solche Anlagen, die über-
wiegend den Aufgaben der Straßenbauverwaltung
des Amtes Britz-Chorin-Oderberg dienen, wie Ge-
rätehöfe, Lager, Lagerplätze, Hilfsbetriebe und
-einrichtungen.

§ 2

Allgemeine Bestimmungen

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straßen im Sinne
des § 2 des Brandenburgischen Straßengesetzes im Ge-
biet der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen ist jedermann
nach Maßgabe des §7 des Bundesfernstraßengeset-
zes oder § 14 des Brandenburgischen Straßengesetzes
im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften
gestattet (Gemeingebrauch).

(2) Gemeingebrauch liegt nicht mehr vor, wenn der
Gebrauch anderer ausgeschlossen oder mehr als unver-
meidbar beschränkt oder die Straße nicht vorwiegend
zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken benutzt
wird.

(3) Veranstaltungen im Sinne dieser Satzung sind
grundsätzlich jedermann zugängliche Zusammenkünfte
einer größeren Anzahl von Personen, wobei es nicht
darauf ankommt, ob ein Entgelt dafür erhoben wird;
hierzu zählen insbesondere: Gaststätten, Diskotheken,
Tanzveranstaltungen, Konzerte, Aufführungen, Messen,
Märkte.

(4) Für öffentliche Marktveranstaltungen und Volks-
feste, bei denen die Gemeinde selbst Träger ist, gelten
gesonderte Bestimmungen.

(5) Das Einräumen von Rechten zur Benutzung des
Eigentums der Straßen richtet sich nach bürgerlichem
Recht (§ 23 Brandenburgisches Straßengesetz). Dabei
darf der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden,
wobei eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwe-
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cke der öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung
außer Betracht bleibt.

§ 3

Sondernutzung

(1) Die Benutzung der in § 1 Absatz 1 bezeichneten
Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch
hinaus ist eine Sondernutzung und bedarf einer Erlaub-
nis durch die Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vertreten
durch das Amt Britz-Chorin-Oderberg. Soweit diese Sat-
zung nichts anderes bestimmt, ist jede Sondernutzung
von öffentlichen Verkehrsflächen antrags-, erlaubnis-
und gebührenpflichtig.

(2) Wird eine Straße, ein Weg oder ein Platz in mehr-
facher Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart erlaub-
nispflichtig.

(3) Sondernutzungen dürfen erst nach Erteilung der
Sondernutzungserlaubnis und nach Vorliegen anderer
erforderlicher Genehmigungen ausgeübt werden.

(4) Nicht erlaubte Nutzungen, mit Ausnahme der in
den §§5 und 6 genannten Sondernutzungen, werden
als Ordnungswidrigkeit auf der Grundlage dieser Sat-
zung geahndet.

§ 4

Verbote

(1) Das Errichten von Zeltgaragen (mit Gestänge) und
Behelfsgaragen im öffentlichen Verkehrsraum ist verbo-
ten.

(2) Das Abstellen von nicht zum Verkehr zugelasse-
nen Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht
erlaubt. Dies gilt auch für Fahrzeuge, auch Neufahr-
zeuge, zum alleinigen Zwecke des Verkaufs. Bei Zu-
widerhandlungen können die betreffenden Fahrzeuge
kostenpflichtig abgeschleppt werden.

(3) Das Anbringen von Werbeanlagen am Straßen-
zubehör (Verkehrszeichen und -einrichtungen, Ampeln,
Vorwegweiser und anderes) sowie an Bäumen durch
Bekleben, Anhängen und andere Befestigungsarten ist
verboten.

(4) Die Nutzung von verzinkten und farbbeschichte-
ten Lichtmasten im Rahmen von Sondernutzungen ist
untersagt.

(5) Die Gemeinde Lunow-Stolzenhagen kann durch
Beschluss der Gemeindevertretung Ausnahmen von
dieser Regelung zulassen.

§ 5

Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Keiner Erlaubnis im Sinne dieser Satzung bedür-
fen:

1. bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z. B. Gebäu-
desockel, Gesimse, Fensterbänke, Schächte ohne
gewerbliche Nutzung, Vordächer oder Stützen;

2. bauaufsichtlich genehmigte Aufzugsschächte für
Waren und Mülltonnen, die auf Anordnung der zu-
ständigen Behörde in Gehwegen angebracht wer-
den,

3. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie
Schaukästen, Vitrinen und Warenautomaten, die an
einer an die Straße grenzenden baulichen Anlage
angebracht sind und die innerhalb einer Höhe von
2.50m nicht mehr als fünf Prozent der Gehwegbrei-
te einnehmen, jedoch nicht mehr als 30 cm in den
Gehweg oder in den Straßenraum hineinragen,

4. Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte
Veranstaltungen (Aus- und Schlussverkäufe, Oster
und Weihnachtsverkäufe und dergleichen) und Wa-
renauslagen an der Stätte der Leistung, sofern sie
in einer Höhe von über 2.50m angebracht sind und
einen seitlichen Abstand von mindestens 75 cm zur
Fahrbahn haben sowie sonstigeWerbeanlagen in der
Oster- und Weihnachtszeit (Lichterketten, Girlanden,
Masten, Märchenbilder und -figuren), sofern sie den
Verkehr auf der Fahrbahn und dem Gehweg nicht
beeinträchtigen; (oder: die nur vorübergehend (tage-
und stundenweise) an der Stätte der Leistung ohne
feste Bindung mit einer baulichen Anlage oder dem
Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht
mehr als 0.50m in den Straßenraum hineinragen),

5. die Ausschmückung von Straßen und Häuserfronten
für Volksfeste, Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche
Veranstaltungen in ortsüblichem Rahmen, sofern die
öffentliche Verkehrsfläche nicht beschädigt oder ein-
geengt wird, für die Dauer der Veranstaltung und drei
Tage vor Beginn sowie drei Tage nach Beendigung
der Veranstaltung,

6. Autorufsäulen, Notrufsäulen, Telefonzellen, Anlagen
der öffentlichen Ver- und Entsorgung, Wartehäus-
chen für öffentliche Verkehrsmittel ohne Werbeträ-
ger.

(2) Die nach Absatz 1 erlaubnisfreien Sondernutzun-
gen können durch die Gemeinde Lunow-Stolzenhagen
oder das Amt Britz-Chorin-Oderberg eingeschränkt
oder untersagt werden, wenn Belange des Straßen-
baus oder die Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs
dies erfordern.

§ 6

Anzeigepflichtige Sondernutzungen

(1) Nachfolgend aufgeführte Sondernutzungen sind
anzeigepflichtige und bedürfen keiner Erlaubnis im Sin-
ne dieser Satzung:

1. Längerfristige Werbeanlagen an der Stätte der Leis-
tung, die nicht mehr als 0.50m in den Gehweg hin-
einragen, in einer Höhe von mehr als 3.00m über
dem Gehweg angebracht sind sowie einem Abstand
von mindestens 0.75m vom Fahrbahnrand haben,
mit Ausnahme von freistehenden Werbeanlagen.

2. Werbeanlagen und Warenauslagen an der Stätte der
Leistung, die nur vorübergehend (stunden- oder ta-
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geweise) und ohne feste Verbindung mit einer bauli-
chen Anlage oder dem Boden angebracht oder auf-
gestellt werden und nicht mehr als 0.50m in den
Gehweg hineinragen, wenn der Gehweg eine Breite
von mindestens 2.00m hat.

3. Wahlwerbung/Volksbegehren durch zugelassene
Parteien und Wählergruppen/Gruppen bei öffent-
lichen Wahlen innerhalb einer Zeit von zwei Mo-
naten vor dem Wahltag bzw. sechs Monaten bei
einem Volksbegehren an den von der Gemeinde
Lunow-Stolzenhagen vertreten durch das Amt Britz-
Chorin-Oderberg zugelassenen Standorten. Nach
dem Wahltag ist die Wahlwerbung unverzüglich zu
entfernen.

4. Musikalische Darbietungen (Spontankunst) von Stra-
ßenmusikanten ohne Tonwiedergabegeräte und elek-
troakustische Verstärker.

5. Ausschmückungen vor Hauseingängen bzw. Zugän-
gen zu Gewerbebetrieben wie Blumenkübel oder
ähnliches, sofern nicht die öffentliche Sicherheit und
Ordnung beeinträchtigt ist.

6. Das Aufstellen von Verkehrsspiegeln.

(2) Die nach Absatz 1 anzeigepflichtigen Sondernut-
zungen können eingeschränkt oder untersagt werden,
wenn Belange des Straßenbaues oder Belange der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung dies vorübergehend
oder auf Dauer erfordern.

§ 7

Erlaubnis- und gebührenpflichtige
Sondernutzung

(1) Sondernutzungen, die nicht in den §§ 5 und 6 auf-
geführt sind, bedürfen einer Erlaubnis im Sinne dieser
Satzung und sind gebührenpflichtig.

(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem
zu dieser Satzung gehörenden Gebührenkatalog (Anla-
ge »Gebührentarif zur Satzung der Gemeinde Lunow-
Stolzenhagen über Erlaubnisse und Gebühren für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen«).

§ 8

Verfahren

(1) Die Beantragung der Erlaubnisse zu einer Son-
dernutzung oder die Anzeige haben spätestens zwei
Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sonder-
nutzung schriftlich beim Amt Britz-Chorin-Oderberg,
Ordnungsamt, Eisenwerkstraße 11 in 16230 Britz, zu
erfolgen. Ist eine Landes- bzw. Bundesstraße betroffen,
so ist der Antrag spätestens sechs Wochen vorher ein-
zureichen. In begründeten Einzelfällen kann das Amt
Britz-Chorin-Oderberg auch eine kürzere Antragsfrist
zulassen. Sondernutzungen, die langfristig vorausseh-
bar sind und in erheblichemMaße den Gemeingebrauch
beeinträchtigen, sind mindestens acht Wochen vor Ein-
tritt der Sondernutzung zu beantragen.

(2) Der Antrag soll mindestens enthalten:

1. den Namen, die Anschrift und die Unterschrift des
Antragstellers,

2. Angaben über Ort, örtliche Begrenzung, Größe und
Umfang, voraussichtliche Dauer und

3. einen Lageplan oder eine Lageskizze mit Maßanga-
ben.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich
anderweitiger gesetzlicher Regelungen durch schriftli-
chen Bescheid erteilt.

(4) Die Verpflichtung des Antragstellers zur Einho-
lung von Genehmigungen, Erlaubnissen usw., die nach
anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt un-
berührt.

(5) Ändern sich die dem Antrag oder die der Sonder-
nutzungserlaubnis zugrunde liegenden tatsächlichen
oder rechtlichen Verhältnisse, so hat dies der Antrag-
steller oder Erlaubnisnehmer unverzüglich der Amtsver-
waltung mitzuteilen.

(6) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder
Gefährdung des Verkehrs oder die Gefahr einer Be-
schädigung der öffentlichen Verkehrsflächen verbun-
den, muss der Antrag Angaben darüber enthalten, auf
welche Weise den Erfordernissen der Sicherheit, Ord-
nung und der Leichtigkeit des Verkehrs sowie des Schut-
zes der Verkehrsanlage Rechnung getragen wird. Das
Amt Britz-Chorin-Oderberg ist jederzeit berechtigt, wei-
tere Angaben und Unterlagen zu fordern.

(7) Bei Havarien sind notwendig gewordene Sonder-
nutzungen im Nachgang einzureichen.

§ 9

Erteilung, Widerruf und Erlöschen
der Sondernutzungserlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird dem Antragsteller auf Zeit oder
auf Widerruf erteilt. Sie kann von Bedingungen abhän-
gig gemacht und mit Auflagen verbunden werden, wenn
dies für die Sicherheit und Ordnung, die Leichtigkeit des
Verkehrs oder zum Schutz der Straße erforderlich ist.
Insbesondere bei der Errichtung und dem Betrieb von
Straßenhandelsstätten sind die Anforderungen zur äu-
ßeren Gestaltung des Standes Bestandteil der Auflagen.
(§ 18 Absatz 2 Brandenburgisches Straßengesetz).

(2) Macht die Gemeinde von dem ihr vorbehaltenen
Widerrufsrecht Gebrauch, hat der Erlaubnisnehmer ge-
gen die Gemeinde keinen Ersatz- oder Entschädigungs-
anspruch. Das gleiche gilt bei Sperrung, Änderung oder
Einziehung der Straßen (§ 18 Absatz 3 Brandenburgi-
sches Straßengesetz).

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn gesetzliche
oder örtliche Vorschriften sowie öffentliche Interessen
der Sondernutzung entgegenstehen.
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§ 10

Sondernutzungserlaubnis

(1) Auf die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis
besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch.

(2) Der Erlaubnisnehmer kann sich zur Ausübung der
Sondernutzung Dritter bedienen. In diesem Fall hat er
sich deren Verhalten uneingeschränkt zurechnen zu las-
sen. Er bleibt für die Einhaltung der Erlaubnis verantwort-
lich. Erlaubnisnehmer im Zusammenhang mit Baumaß-
nahmen, ohne Rücksicht auf deren Art und Umfang, ist
grundsätzlich der Bauherr oder Grundstückseigentümer
oder der von ihm bevollmächtigte Hauptauftragnehmer.

(3) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die im Zu-
sammenhang mit der Sondernutzung von ihm errichte-
ten Anlagen sowie die in Anspruch genommenen Flä-
chen und Anlagen in ordnungsgemäßem und verkehrs-
sicherem Zustand zu erhalten bzw. wiederherzustel-
len. Die Beendigung der Sondernutzung ist anzuzeigen.
Aus der Sondernutzung entstandene Schäden sind der
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vertreten durch das
Amt Britz-Chorin-Oderberg unmittelbar anzuzeigen und
durch den Erlaubnisnehmer zu beseitigen. Er haftet für
Schäden, die der Gemeinde oder Dritten im Zusammen-
hang mit der ausgeübten Sondernutzung entstehen.
Von etwaigen Ersatzansprüchen Dritter hat er die Ge-
meinde freizustellen.

(4) Das Amt Britz-Chorin-Oderberg kann gegebenen-
falls vom Erlaubnisnehmer einen entsprechenden Versi-
cherungsnachweis fordern.

(5) Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm
nach den vorstehenden Bestimmungen obliegenden
Maßnahmen in Verzug, so ist die Erlaubnisbehörde nach
Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Frist berech-
tigt, die Maßnahme auf dessen Kosten vorzunehmen
oder vornehmen zu lassen.

§ 11

Pflichten des Sondernutzungsberechtigten

(1) Der Sondernutzungsberechtigte hat seine Anla-
gen zur Umsetzung der Sondernutzung so zu errichten
und zu erhalten, dass sie den Anforderungen der Sicher-
heit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der
Technik genügen. Darüber hinaus hat er sein Verhalten
und den Zustand seiner Sache so einzurichten, dass
niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den
Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.

(2) Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung
des Trägers der Straßenbaulast/Straßenbehörde (§ 8
Absatz 2a Satz 1 und 2 Bundesfernstraßengesetz; § 18
Absatz Brandenburgisches Straßengesetz). Der Erlaub-
nisnehmer hat darauf zu achten, dass ein ungehinderter
Zugang zu allen in den Straßenkörper eingebrachten
Einrichtungen möglich ist. Soweit bei dem Aufstellen,
Anbringen und Entfernen von Gegenständen ein Aufgra-
ben des Straßenkörpers erforderlich ist, muss die Arbeit
so vorgenommen werden, dass jeder nachhaltige Scha-
den am Straßenkörper und an den dort eingebauten

Einrichtungen, insbesondere an den Wasserablaufrin-
nen und den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie
eine Änderung ihrer Lage vermieden wird.

(3) Für umfangreiche Sondernutzungen, u. a. Plaka-
tierungen größeren Umfangs, kann die Erteilung der
Erlaubnis von einer im Voraus zu entrichtenden Sicher-
heitsleistung abhängig gemacht werden. Die Sicher-
heitsleistung dient der Sicherstellung der Verpflichtun-
gen des Sondernutzungsberechtigten. Erfüllt der Son-
dernutzungsberechtigte seine Verpflichtungen in vollem
Umfang, so wird die Sicherheitsleistung in voller Hö-
he zurückgezahlt. Anderenfalls dient sie dazu, die der
Gemeinde entstehenden Kosten seines pflichtwidrigen
Verhaltens, insbesondere die Kosten einer erforderlich
werdenden Ersatzvornahme, zu decken. Die Höhe der
Sicherheitsleistung richtet sich nach dem Umfang der
Sondernutzung.

§ 12

Erlaubnisversagung

(1) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den
Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder des Schut-
zes der öffentlichen Straße oder anderer rechtlich ge-
schützter Interessen der Vorrang gegenüber der Sonder-
nutzung gebührt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn

1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso
durch Inanspruchnahme privater Grundstücke oder
privater Ladenflächen erreicht werden kann,

2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringe-
rer Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs erfolgen
kann,

3. die Straße eingezogen werden soll,

4. durch die Gestaltung der Sondernutzung oder durch
Häufung von Sondernutzungen das Ortsbild beein-
trächtigt wird,

5. die Straße, zum Beispiel Belag oder Ausstattung,
durch die Art der Sondernutzung und/oder deren
Folgen (zum Beispiel Umleitungen) beschädigt wer-
den kann,

6. die an der Straße befindlichen Lichtmaste beschä-
digt werden können,

7. der erforderliche Schutz für das Straßenbegleitgrün
nicht gewährleistet werden kann,

8. von der Sondernutzung schädliche Umwelteinwir-
kungen ausgehen,

9. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung
andere Personen gefährdet oder in unzumutbarer
Weise belästigt oder behindert werden können.

(2) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt
werden, wenn derjenige, welcher eine Sondernutzungs-
erlaubnis beantragt hat,

1. die Sicherheitsleistung nicht zum Fälligkeitstermin,
der aus dem Gebührenbescheid hervorgeht, einge-
zahlt hat oder den Nachweis über die erfolgte Zah-
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lung der Sicherheitsleistung innerhalb von einer Wo-
che nach Aufforderung nicht erbringt,

2. für zurückliegende Sondernutzungen fällige
Verwaltungs- oder Sondernutzungsgebühren oder
Kosten der Verwaltungsvollstreckung nicht gezahlt
hat,

3. der gegebenenfalls erforderliche Nachweis des Ver-
sicherungsschutzes nicht erbracht wurde.

§ 13

Nichtausübung oder vorzeitige Beendigung
der Sondernutzung

(1) Der Sondernutzer hat die Nichtausübung oder die
vorzeitige Beendigung einer erlaubten Sondernutzung
dem Amt Britz-Chorin-Oderberg schriftlich anzuzeigen.

(2) Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sonder-
nutzung erst dann als nicht ausgeübt oder beendet,
wenn das Amt Britz-Chorin-Oderberg Kenntnis von der
Nichtausübung oder der Beendigung erlangt hat.

(3) Eine anteilige Gebührenrückerstattung durch das
Amt Britz-Chorin-Oderberg kann erfolgen, wenn die
Nichtausübung oder vorzeitige Beendigung der Sonder-
nutzung aus Gründen erfolgt, die nicht vom Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 14

Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden
Gebühren nach dem als Anlage zu dieser Satzung bei-
gefügten Gebührentarif erhoben. Der Gebührentarif ist
Bestandteil dieser Satzung. Ist die Gebühr niedriger als
die im Tarif festgesetzte Mindestgebühr, so wird die
Mindestgebühr erhoben.

(2) Der Gebührenberechnung zugrunde gelegt wird
die beanspruchte Verkehrsfläche. Als beanspruchte Ver-
kehrsfläche gilt die Grundfläche der Anlage zuzüglich
der Fläche von überragenden Teilen, wie Überdachun-
gen, Abstützungen, Zuggabeln usw.

(3) Der Erlaubnisnehmer trägt alle im Zusammenhang
mit der Sondernutzung anfallenden Kosten, zum Bei-
spiel für Reinigung, Instandsetzung, Energie- und Was-
serversorgung sowie Abwasserentsorgung.

(4) Neben der Erhebung der Gebühren für die Son-
dernutzungserlaubnis und bei Gebührenbefreiung ist
das Amt Britz-Chorin-Oderberg zur Erhebung von Ver-
waltungsgebühren nach der geltenden Verwaltungsge-
bührensatzung berechtigt.

(5) Für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis
werden Gebühren entsprechend der Sondernutzungs-
gebührensatzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen
in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 15

Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind:

1. der Antragsteller,

2. derjenige, der die Sondernutzung ausübt oder aus-
üben lässt.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 16

Entstehung der Gebührenpflicht
und Fälligkeit

Die Gebühr entsteht mit dem Bescheid über die Ertei-
lung der Sondernutzungserlaubnis und wird unmittelbar
nach Bekanntgabe des Bescheids an den Gebühren-
schuldner fällig. Bei unbefugter Sondernutzung wird die
Gebühr mit Beginn der Nutzung begründet.

§ 17

Gebührenerstattung und -ermäßigung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung
vorzeitig aufgegeben, so besteht in der Regel kein An-
spruch auf Rückerstattung entrichteter Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden an-
teilmäßig rückerstattet, wenn die Gemeinde Lunow-
Stolzenhagen eine Sondernutzungserlaubnis aus Grün-
den widerruft, die nicht durch den Gebührenschuldner
zu vertreten sind.

(3) Eine ermäßigte Gebühr kann festgesetzt bzw. es
kann von der Festsetzung ganz abgesehen werden,
wenn die Sondernutzungserlaubnisaus besonderem An-
lass oder in gemeindlichem Interesse erteilt wird, glei-
ches gilt, wenn die zu erhebende Gebühr für den Er-
laubnisnehmer eine unbillige Härte bedeuten würde.

§ 18

Gebührenbefreiung

(1) Gebühren werden nicht erhoben für

1. Sondernutzungen durch Behörden zur Erfüllung ihrer
öffentlichen Aufgaben, es sei denn, dass sie einem
Dritten als Veranlasser zur Last gelegt werden. Das
gilt nicht für die wirtschaftlichen Unternehmen der
öffentlichen Hand.

2. Sondernutzungen, die gemeinnützigen, mildtätigen,
kirchlichen oder ideellen Zwecken dienen.

3. Sondernutzungen für Wahlen für die Dauer des Wahl-
kampfs (2 Monate vor dem Wahltag bei unverzügli-
cher Entfernung nach dem Wahltag) durch zugelas-
sene Parteien und Wählergruppen.

4. Sondernutzungen für die Aufstellung von Tischen
und Sitzgelegenheiten sowie Warenauslagen, soweit
sich diese innerhalb einer mit der Sondernutzungs-
erlaubnis festgelegten Fläche an der Stätte der Leis-
tung befinden.

(2) Die Gebührenbefreiung schließt die Notwendig-
keit einer Erlaubnis nach § 3 dieser Satzung nicht aus.
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§ 19

Ersatzvornahme

(1) Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm
nach den vorstehenden Bestimmungen obliegenden
Maßnahmen in Verzug, so ist die Erlaubnisbehörde nach
Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Frist berech-
tigt, die Maßnahmen auf dessen Kosten vorzunehmen
oder vornehmen zu lassen.

(2) Gegenstände der Sondernutzung, die durch das
Amt Britz-Chorin-Oderberg im Rahmen der Ersatzvor-
nahme aus dem öffentlichen Straßenbereich entfernt
werden müssen, werden für einen Zeitraum von drei
Monaten aufbewahrt. Sollten die Gegenstände bis zum
Ablauf dieser Frist nicht vom Sondernutzungsberech-
tigten abgeholt werden, erfolgt eine Entsorgung dieser
Gegenstände auf Kosten des Sondernutzungsberech-
tigten.

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig gegen die §§ 4, 7 und 11 dieser Satzung ver-
stößt. Die Ahndung richtet sich nach dem Brandenbur-
gischen Straßengesetz.

(2) Das Recht auf Erhebung von Sondernutzungsge-
bühren, von Verwaltungsgebühren sowie Kostenersatz
bleibt von der Zahlung einer Geldbuße unberührt.

§ 21

Inkrafttreten

Die »Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen
an öffentlichen Straßen,Wegen und Plätzen der Gemein-
de Lunow-Stolzenhagen« tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung1 in Kraft. Gleichzeitig tritt die »Satzung
der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über Erlaubnisse
und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Ver-
kehrsflächen der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen« vom
1. Februar 2007 außer Kraft.

Britz, den 16. September 2016

J ö r g M a t t h e s
Am t s d i r e k t o r

1Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 30. September 2016
im Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg
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Art der Sondernutzung Einheit Zeitraum
Gebühr
in Euro

1 Veranstaltungen

Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen für Umzüge, Aufmärsche, 
Straßenfeste, Märkte, Ausstellungen sowie Zirkusgastspiele und 
ähnliches

täglich 50,00

Verkauffsstände und -wagen, Kioske, Pavillions je angef. m² täglich 2,50

2 Werbung und Information

Werbeplakate/Plakatierung für Veranstaltungen
und Feste bis zur Größe A1

pro Stück täglich 0,50

Werbeplakate/Plakatierung für Veranstaltungen
und Feste mit einer Größe über A1

pro Stück täglich 1,00

Werbeträger für Veranstaltungswerbung
(Pfeile, Sonnenschirme, Stellschilder, Stehtische,
Fahrradständer und ähnliches)

je angef. m² täglich 1,00

Werbeanlagen, die mit baulichen Anlagen verbunden sind
(Automaten, Vitrinen, Sonnenschutzanlagen und anderes)

je angef. 0,5 m² mon. 10,00

Werbe- Informations- und Lotteriestände, gewerbliche 
Meinungsumfragen; Abstellen von Fahrzeugen und
Anhängern zum Zwecke der Werbung

je angef. m² täglich 1,00

Dauerwerbeanlagen (Hinweisschilder für Gaststätten, Hotels, 
Industrie- und Gewerbegebiete, Firmen und ähnliches)

je angef. 0,5 m² wöchentlich 2,00

Dauerwerbeanlagen (Hinweisschilder für Gaststätten, Hotels, 
Industrie- und Gewerbegebiete, Firmen und ähnliches)

je angef. 0,5 m² monatlich 5,00

Dauerwerbeanlagen (Hinweisschilder für Gaststätten, Hotels, 
Industrie- und Gewerbegebiete, Firmen und ähnliches)

je angef. 0,5 m² jährlich 60,00

3 Gewerbliche Tätigkeit

Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten
sowie dekoratives oder abgrenzendes Zubehör

je angef. m² monatlich 2,50

Verkaufswagen, Verkaufsstände, Sonderverkaufsaktionen, 
Imbissstände und Getränke, Verkaufszelte, 
Weihnachtsbaumverkauf, Traditionsverkaufsstände (Feiertage) und 
ähnliches, einschließlich dekorativem oder angrenzendem Zubehör

je angef. m² täglich 2,50

Abstellen  von Fahrzeugen und Anhängern zum Zwecke der 
Vermietung oder des Verkaufs

je angef. m² täglich 3,00

Verkaufsautomaten je Automat monatlich 20,00
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Art der Sondernutzung Einheit Zeitraum
Gebühr
in Euro

4 Bauliche Anlagen/Inanspruchnahme von öffentl. Straßen infolge von Baumaßnahmen

Errichtung von Sonnenschutzeinrichtungen, Vordächern, 
Verblendmauern und ähnliche bauliche Anlagen

je angef. m² jährlich 10,00

Aufgraben des Straßenkörpers (Aufbruchgenehmigung) pauschal 10,00

Vorübergehende Herstellung von Gewegüberfahrten oder 
Baustellenein- und ausfahrten

je angef. m² täglich 0,60

Flächen zur Baustelleneinrichtung ( Baubuden, Gerüste Material) 
inklusive Bauzaun; Container, Behälter und ähnliche Gegenstände 
(auch Krane)

je angef. m² täglich 1,00

5 Sonstige Nutzungen

Inanspruchnahme offentlicher Parkplätze, für alle Nutzungsarten je angef. m² täglich 3,50

Tribünen, Hüpfburgen, kommerzielle Spielgeräte und ähnliches je angef. m² täglich 1,00

Sonstige Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen 
(Sondernutzungen) unter Berücksichtigung von Art und Ausmaß der 
Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie aus 
wirtschaftlichem Interesse des Antragstellers/ Gebührenschuldners

bis 200,00

6 Bemerkungen

Flächenberechnungen richten sich nach der Größe der durch die jeweilge Nutzung beanspruchter öffentlicher Fläche. 
Die Mindesgebühr beträgt 15,00 Euro. Bruchteile von Wochen und Monaten werden nach Tagen berechnet. Die 
Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 1/30 der Monatsgebühr oder 1/7 der Wochengebühr. Gemeinnützige Vereine 
werden befreit, jedoch nicht von den Verwaltungsgebühren.
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